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Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei

sowie der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln

02 01 Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei

02  01  02 A Abfälle aus tierischem Gewebe (Tierische Nebenproduktegesetz beachten

02  01  03 G Abfälle aus pflanzlichem Gewebe

02  01  04 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)

02  01  99 A Abfälle a.n.g.

Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Fleisch, Fisch und anderen Nahrungs-

mitteln tierischen Ursprungs

02  02  02 A Abfälle aus tierischem Gewebe (Tierische Nebenproduktegesetz beachten)

02  02  03 A für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe

02  02  99 A Abfälle a.n.g.

Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Obst, Gemüse, Getreide, Speiseölen, 

Kakao, Kaffee, Tee und Tabak, aus der Konservenherstellung, der Herstellung von Hefe- und

Hefeextrakt sowie der Zubereitung und Fermentierung von Melasse

02  03  04 A für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe

02  03  99 A Abfälle a.n.g.

02 05 Abfälle aus der Milchverarbeitung

02  05  01 A für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe

02  05  99 A Abfälle a.n.g.

02 07 Abfälle aus der Herstellung von alkoholischen und alkoholfreien Getränken (ohne Kaffee,

Tee und Kakao)

02  07  02 A Abfälle aus der Alkoholdestillation

02  07  99 A Abfälle a.n.g.

Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten, Möbeln, Zellstoffen,

Papier und Pappe

03 01 Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten und Möbeln

03  01  01 G Rinden und Korkabfälle (unbehandelt)

Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04* fallen

(03 01 04* wären Abfälle dieser Art, die gefährliche Stoffe enthalten)

03  01  99 A Abfälle a.n.g.

03 03 Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, Karton und Pappe

03  03  01 G Rinden- und Holzabfälle (unbehandelt)

03  03  07 A mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Papierabfällen

03  03  08 A Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling

03  03  10 A Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung

03  03  99 A Abfälle a.n.g.

04 Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie

04 01 Abfälle aus der Leder- und Pelzindustrie

04  01  08 A chromhaltige Abfälle aus gegerbtem Leder (Abschnitte, Schleifstaub, Falzspäne)

04  01  09 A Abfälle aus der Zurichtung und dem Finish

04  01  99 A Abfälle a.n.g.

04 02 Abfälle aus der Textilindustrie

04  02  09 Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer)

A03  01  05

02

02 02

02 03

03
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04  02  10 A organische Stoffe aus Naturstoffen (z. B. Fete, Wachse)

04  02  21 Abfälle aus unbehandelten Textilfasern

04  02  22 Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern

04  02  99 A Abfälle a.n.g.

Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Kunststoffen,

synthetischem Gummi und Kunstfasern

07  02  13 Kunststoffabfälle

07  02  99 A Abfälle a.n.g.

Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Fetten, Schmier-

stoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln

07  06  99 A Abfäll a.n.g.

08 Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Beschichtungen

(Farben, Lacken, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben

Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) und Entfernung von 

Farben und Lacken

Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11* fallen (08 01 11* wären Farb- und Lackabfälle,die

organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten)

Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 17* fallen (08 01 17* wären solche

Abfälle aus der Farb- und Lackentfernung, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten)

08  01  99 A Abfälle a.n.g.

Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) anderer Beschich-

tungen (einschließlich keramischer Werkstoffe)

08  02  01 A Abflle von Beschichtungspulver

08 03 Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Druckfarben

Druckfarbenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 12* wären solche Druckfarbenabfälle, die gefährliche

Stoffe enthalten

Druckfarbenschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 14* fallen (08 03 14* wären solche Druckfarben-

schlämme, die gefährliche Stoffe enthalten)

Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17* fallen (08 03 17* wären Tonerabfälle, die gefährliche

Stoffe enthalten)

Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Klebstoffen und

Dichtmassen (einschließlich wasserabweisender Materialien)

Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09* fallen (08 04 09* wären solche

Klebstoff- und Dichtmasseabf., die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten)

09 Abfälle aus der fotografischen Industrie

09 01 Abfälle aus der fotografischen Industrie

09  01  07 A Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen enthalten

09  01  08 Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindungen enthalten

Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und 

mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen

Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und 

mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen

12  01  05 Kunststoffspäne und -drehspäne

12  01  99 A Abfälle a.n.g.

08  04  10 A

12

12 01

A

A

08 04

08  03  18

A

A

A

08  01  18

08 02

08  03  13

08  03  15

07 02

07 06

08 01

08  01  12
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15 Verpackungsabf., Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a.n.g.)

15 01 Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle)

15  01  01 G Verpackungen aus Papier und Pappe

15  01  02 G/V Verpackungen aus Kunststoff

15  01  03 G/V Verpackungen aus Holz

15  01  04 G/V Verpackungen aus Metall

15  01  05 G/V Verbundverpackungen

15  01  06 G/V gemischte Verpackungen

15  01  07 G/V Verpackungen aus Glas (Entsorgung über getrennte Hohlglassammlung, nicht gelbe Tonne/gelber Sack)

15  01  09 G/V Verpackungen aus Textilien

15  01  10* R/S Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste poröse Matrix (z. B. Asbest) enthalten, einschließlich

geleerter Druckbehältnisse

15 02 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung

Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a.n.g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche

Stoffe verunreinigt sind

15  02  03 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02* fallen

16 Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind

Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger (einschließlich mobiler Maschinen) und Abfälle

aus der Demontage von Altfahrzeugen sowie der Fahrzeugwartung (außer 13, 14, 16 06 und

16 08

16  01  03 A Altreifen

16  01  07* R/S Ölfilter

16  01  14* S Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten

16  01  15 S Frostschutzmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 16+ 01 14* fallen

16 02 Abfälle aus elektrischen und elektronischen Geräten

16  02  09* S Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten

gefährliche Bestandteile enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09* bis 16 02 12*

fallen (das wären bestimmte gefährliche Bestandteile)

gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09* bis 16 02 13* fallen (das wären Geräte, die 

gefährliche Bestandteile enthalten)

aus gebrauchten Geräten entfernte Bestandteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16  02 15* fallen (das wären

gefährliche Bestandteile)

16 05 Gase in Druckbehältern und gebrauchte Chemikalien

16  05  04* S/(S) Gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen)

Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten, einschließlich Gemische von

Laborchemikalien 

16  05  07* S Gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten

16  05  08* S Gebrauchte organische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen oder solche enthalten

16  05  09 S Gebrauchte Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 06*, 16 05 07* und 16 05 08* fallen

17 Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten)

17 02 Holz, Glas und Kunststoff

17  02  01 Holz 

17  02  03 Kunststoff

17  03 Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte

Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01* fallen (17 03 01* wären kohlenteerhaltige

Bitumengemische)

16  02  16

16  05  06* S 

17  03  02 A

16 01

16  02  13* E

16  02  14 E

15  01  11* S

15  02  02* S
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17 06 Dämmmaterial und asbesthaltige Baustoffe

Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01* und 17 06 03* fällr (das wäre Dämmmaterial, das

Asbest enthält oder aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche enthält)

17 09 Sonstige Bau- und Abruchabfälle

gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01*, 17 09 02* und 17 09 03* (das

wären solche Abfälle, die Quecksilber bzw. PCB bzw. andere Stoffe enthalten) fallen

Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen Versorgung und Forschung (ohne

Küchen- und Restaurantabfälle, die nicht aus der unmittelbaren Krankenpflege stammen)

Abfälle aus der Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten

beim Menschen

spitze oder scharfe Gegenstände (außer 18 01 03* - das wären infektiöse Abfälle), von Abgabestellen mit geringem

Abfallaufkommen (Haushalte oder Arztpraxen) - nur in durchstichfesten Behältnissen

Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen ge-

stellt werden (z. B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln), von Abgabestellen mit geringem

Abfallaufkommen (Haushalte oder Arztpraxen)   

Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 06* fallen (18 01 06* wären Chemikalien, die aus gefährlichen

Stoffen bestehen oder solche enthalten)

Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 08* fallen (18 01 08* wären zytotoxische und zytostatische

Arzneimittel)

18 02 Abfälle aus Forschung, Diagnose, Krankenbehandlung und Vorsorge bei Tieren

spitze oder scharfe Gegenstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 02* fallen (das wären infektiöse Abfälle),

von Abgabestellen mit geringem Abfallaufkommen (Haushalte oder Tierarztpraxen) - nur in durchstichesten

Behältnissen

Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen

gestellt werden, von Abgabestellen mit geringem Abfallaufkommen (Haushalte oder Tierarztpraxen)

Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 05* fallen (18 02 05* wären Chemikalien, die aus gefährlichen

Stoffen bestehen oder solche enthalten)

Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentliche Abwasserbehandlungsanlagen sowie der

Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch und Wasser für industrielle Zwecke

19 08 Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen a.n.g.

19  08  01 A Sieb- und Rechenrückstände

19  08  02 A Sandfangrückstände

19  08  99 A Abfälle a.n.g.

Abfälle aus der Zubereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch oder industriellem

Brauchwasser

19  09  01 A feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände

19  09  04 A gebrauchte Aktivkohle

19  09  05 A gesättigte oder gebrauchte Ionenaustauscherharze

Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z. B. Sortieren, Zerkleinern,

Verdichten, Pelletieren) a.n.g.

19  12  01 G Papier und Pappe

19  12  04 Kunststoff und Gummi

19  12  07 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06* fällt (19 12 06* wäre Holz, das gefährliche Stoffe enthält

sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Aus-

nahme derjenigen, die unter 19 12 11* fallen (19 12 11* wären solche Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten)

17  06  04

17  09  04

18

18 01

18  01  01

18  01  04

18  01  07 A

18  01  09

18  02  01

18  02  03

18  02  06 A

A

19

19 09

19 12

19  12  12

A 4



Anlage zur Satzung über die Entsorgung von Abfall - Abfallentsorgungssatzung - der Stadt Viersen - 
Abfallartenkatalog

Abfall- Erläuterun- Kapitelüberschriften (Herkunft) und Abfallbezeichnungen gemäß
schlüssel- gen am Ende Abfallverzeichnisverordnung Stand 21.08.2006
nummer der Liste

Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle Abfälle sowie

Abfälle aus Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter Fraktionen

20 01 Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01)

20  01  01 G Papier und Pappe

biologisch abbaubare Küchen- und Kantienenabfälle:

- alle pflanzlichen Abfälle (unzubereitet u. ungekocht) in die braune Tonne

- zubereitete und tierische Küchenabfälle aus privaten Haushalten in die graue Tonne

- all (pflanzlichen und) tierischen biologisch abbaubaren Küchen- u. Kantinenabfälle aus Gewerbe über separate

  Sammlung u. Verwertung der privaten Entsorgungsfirmen

20  01  10 Bekleidung

20  01  11 Textilien

20  01  13* S Lösemittel

20  01  14* S Säuren

20  01  15* S Laugen

20  01  17* S Fotochemikalien

20  01  19* S Pestizide

20  01  21* S/E Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle

20  01  23* E gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten (Kühlgeräte)

20  01  25 Speiseöle und Fette

20  01  26* R/(S) Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen

20  01  27* S Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährlichen Stoffe enthalten

20  01  28 Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27* fallen

Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31* fallen (20 01 31* wären zytotoxische und zytostatische

Arzneimittel)

Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01*, 16 06 02* oder 16 06 03* fallen (das wären: Bleibatterien bzw. Ni-

Cd-Batterien bzw. Quecksilber enthaltende Batterien), sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche

Batterien enthalten

gem. Batterieverordnung Rücknahmepflicht des Händlers, Pfandpflicht für KFZ-Akkus, ansonsten auch

Schadstoffmobil möglich, ebenso für Blei-Akkus vor Inkrafttreten der BattV am 01.09.2001

Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33* fallen 

gem. Batterieverordnung Rücknahmepflicht beim Händler

gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten (Ölradiatoren), mit Ausnahme

derjenigen, die unter 20 01 21* und 20 01 23* fallen

gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21*, 20 01 23* und

20 01 35* fallen

20  01  38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37* (20 01 37* wäre Holz, das gefährliche Stoffe enthält)

20  01  39 Kunststoffe

20  01  40 Metalle

20 02 Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfälle)

20  02  01 G biologisch abbaubare Abfälle (nur pflanzliche Bestandteile)

20  02  03 andere nicht biologisch abbaubare Abfälle

20 03 Andere Siedlungsabfälle

20  03  01 gemischte Siedlungsabfälle

20  03  02 Marktabfälle

20  03  03 Straßenkehricht

20  03  06 A Abfälle aus der Kanalreinigung

20  03  07 G Sperrmüll

20  03  99 A Siedlungsabfälle a.n.g.

20  01  36 E

20  01  34 R/S

20  01  35* E

20  01  08 G

20  01  32

20  01  33* R/S

20
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Erläuterungen

G    = getrennte Erfassung oder bei gewerblichen Anfallstellen auch über private Entsorgungsfirmen 

S   = getrennte Erfassung aus privaten Haushaltungen über Schadstoffmobil in haushaltsüblichen Mengen

(Von gewerblichen Anfallstellen bis 2.000kg/Jahr Entsorgung über vom Kreis vorgehaltenen Sonderabfall-

zwischenlager oder über Gewerbeschadstoffmobile der privaten Entsorgungsfirmen)

(S)   = Feuerlöscher und Altöle nicht am Schadstoffmobil, sondern Schadstoffannahmestelle des Kreises 

Viersen (gegen Entgelt)

R/S   = Rückgabe an den Handel oder Abgabe an Schadstoffmobil

G/V   = getrennte Erfassung aus privaten Haushalten nach Verpackungsverordnung über gelbe Tonne / gelber Sack

oder im gewerblichen Bereich auch durch andere nach Verpackungsverordnung Verpflichtete

A   = Entsorgung über die kommunale Restmüllabfuhr von gewerblichen Anfallstellen nur nach Anfrage bei der

Stadt/Gemeindeverwaltung oder der Abfallberatung des Kreises Viersen und deren Bestätigung

E   = Rückgabe nach Elektro-G

*   = Die mit einem Sternchen (*) versehenen Abfallarten im Abfallverzeichnis sind gefährlich im Sinne des § 41

des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes
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